
 
 

WÜRENLOSER  BUNDESFEIER  2011 
Liebe Würenloserinnen und Würenloser 
 
Zur diesjährigen Bundesfeier laden wir Sie herzlich ein. Mit verändertem Konzept und neuen Organisatoren wird der 
Geburtstag der schweizerischen Eidgenossenschaft gefeiert. 
 
Unter dem Motto «Generationen feiern zusammen» hat die neue 1. August Gesellschaft für Sie ein unterhaltsames 
Programm zusammengestellt: 
 
Zeit: Aktivitäten: 

17.00 Uhr Eröffnung der Festwirtschaft (Getränke und Essen) 
 Gratis Rigatoni-Plausch (s'hät solang's hät!) 

17.30 Uhr Läuten der Kirchenglocken 

17.40 Uhr Begrüssung durch Gemeindeammann Hans Ulrich Reber 

17.45 - 18.00 Uhr Vorführung Trachtengruppe Würenlos 

18.00 Uhr Festansprache von Yvonne Feri, SP Wettingen, Nationalrats-Kandidatin 

18.15 - 18.30 Uhr Vorführung Trachtengruppe Würenlos 

18.30 Uhr Unterhaltung mit Musik und Gesang,  
Spielgemeinschaft Würenlos-Neuenhof und weitere Darbietungen, Schweizerpsalm 

ab 20.00 Uhr Würenloser Würste vom Grill mit Brot und Senf 

21.30 Uhr Besammlung Fackel- und Lampionumzug 

21.45 Uhr Abmarsch Fackel- und Lampionumzug zum Höhenfeuer 

ab 22.00 Uhr Höhenfeuer auf dem «Gipf» 

23.30 Uhr Schluss der Festwirtschaft 
 
Die Feier findet auf dem Platz hinter dem Alten Schulhaus oder bei schlechter Witterung in der Mehrzweckhalle statt. 
 
Im neuen Konzept wird jeweils zum Voraus bekannt gegeben, welche Gruppierung den Ertrag aus der Festwirtschaft 
erhalten wird. Der Ertrag der diesjährigen Bundesfeier kommt der Jugendarbeit und dem Jugendtreff Würenlos zu Gute. 
 
Aus Sicherheitsgründen bitten wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, während des Festakts auf dem Schulhausplatz 
und in der näheren Umgebung kein Feuerwerk abzubrennen. 
 
Wir laden Sie herzlich ein, die Häuser zu Ehren des Bundesfeiertages zu schmücken und zu beflaggen. Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten! 
 

Gemeinderat Würenlos 

1. August Gesellschaft 

Jugendarbeit Würenlos  
 
 
(Schweizerpsalm siehe Rückseite) 

Wussten Sie, dass das Schweizer Wappen in 
einem  Bundesbeschluss  vom  12.  Dezember 
1889  geregelt  ist?  Dort  heisst  es  wörtlich: 
«Das Wappen der Eidgenossenschaft  ist  im 
roten  Felde  ein  aufrechtes,  freistehendes 
weisses  Kreuz,  dessen  unter  sich  gleiche 
Arme  je  einen  Sechstel  länger  als  breit 
sind.» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbrennen von Feuerwerk 
 

Das Abbrennen von Feuerwerk gehört bei der Bundesfeier zur Tradition. Bitte bedenken Sie jedoch, dass 
dieser Brauch auch seine negativen Seiten hat. Unfälle, Lärm, verängstigte Tiere oder schlimmstenfalls 
sogar Brandfälle sind immer wieder in den Schlagzeilen. Beachten Sie darum beim Abbrennen des 
Feuerwerkes die elementaren Regeln für das Anzünden der Feuerwerkskörper und die Gebrauchs-
anweisungen der Produkte genau. Verzichten Sie auch auf das Abbrennen von Feuerwerk im Wohn-
gebiet, wenn dadurch Gebäude oder Pflanzen Schaden nehmen können. Helfen Sie mit, Personen- und 
Sachschäden zu vermeiden.  
 
Die Bevölkerung wird aufgefordert, das Zünden von Feuerwerkskörpern auf den 1. August zu 
beschränken. Es ist polizeilich verboten, die Feuerwerkskörper schon einen oder mehrere Tage vor 
oder auch nach der Bundesfeier in den Himmel steigen zu lassen. 


